
Beschluss: 
Der Rat 
1. beschließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 1 Abs. 8 BauGB die Aufstellung 

der 5. Änderung des Flächennutzungsplanes. Das Plangebiet liegt in der Ortschaft 
Sechtem und umfasst die östliche Hälfte der unmittelbar an der L192 gelegenen 
Flurstücke 272 – 277 und 326 in der Flur 4 der Gemarkung Sechtem. Hierbei handelt es 
sich um die Fläche einer Biogasanlage. 

 
2. beauftragt den Bürgermeister, einen Entwurf für die frühzeitige Beteiligung der 

Öffentlichkeit zu erarbeiten. Planungsziel ist die Darstellung eines Sondergebietes mit 
der Zweckbestimmung „Biogasanlage“. 

 
 
 


